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Teileinziehung öffentlicher Weg

Entsprechend § 9 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes M-V
(StrWG) vom 13. Januar 1993 (in der derzeit geltenden Fas-
sung), zieht der Landkreis Ostvorpommern auf Antrag der Ge-
meinde Hohendorf (über Amt Am Peenestrom) ein Teilstück
des öffentlichen Weges, gelegen auf dem Flurstück 177 der
Flur 1 der Gemarkung Hohendorf, teilweise ein.
Es erfolgt ein Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Klein-
krafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige
mehrspurige Kraftfahrzeuge (Vorschriftszeichen 260 StVO) mit
dem Zusatz ŒAnlieger freiŽ (Zusatzzeichen  1020-30 StVO).
Mit der Veröffentlichung ist die Teileinziehung gemäß § 9 Abs. 5
Straßen- und  Wegegesetz M-V rechtswirksam.
Anklam, 01.04.2010

Anlage  
Kartenauszug

Teileinziehung öffentlicher Weg

Entsprechend § 9 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes M-V
(StrWG) vom 13. Januar 1993 (in der derzeit geltenden Fas-
sung), zieht der Landkreis Ostvorpommern auf Antrag der Ge-
meinde Gützkow (über Amt Züssow) ein Teilstück des öffentli-
chen Weges, gelegen auf dem Flurstück 314/3 der Flur 5 der
Gemarkung Gützkow, teilweise ein.
Es erfolgt ein Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Klein-
krafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige
mehrspurige Kraftfahrzeuge (Vorschriftszeichen 260 StVO).
Mit der Veröffentlichung ist die Teileinziehung gemäß § 9 Abs. 5
Straßen- und Wegegesetz M-V rechtswirksam.
Anklam, 01.04.2010

Anlage
Kartenauszug

Zur Sprechstunde des Kreistagspräsidenten Herrn K.-D. Lehrkamp

bitten wir, sich zur individuellen Terminvereinbarung in der Kreisverwaltung, Büro des Kreistages, bei Herrn Suhr zu melden.

Kontakt: Telefon: 03971/84190
Fax: 03971/84187
E-Mail: Kreistagsbuero@landkreis-ostvorpommern.net 
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Haushaltssatzung
des Zweckverbandes ŒLubminer Heide•

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der § 161 | KV M-V i.V.m. § 47 ff. KV M-V wird nach
Beschluss des Zweckverbandes ŒLubminer HeideŽ vom
20.04.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 7.500  
in der Ausgabe auf 7.500  

2. im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 4.800  
in der Ausgabe auf 4.800  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. Der Gesamtbetrag der Kredite 0  

davon für Umschuldung 0  
2. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 0  
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 700  

Lubmin, 20.04.2010 

Zweckverband ŒLubminer Heide•
Beschluss

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes ŒLubminer
HeideŽ beschließt in ihrer Sitzung am 20.04.2010 den Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2010.

Der Haushaltsplan 2010 weist folgende Eckdaten aus. 
Verwaltungshaushalt
Einnahmen: 7.500  
Ausgaben: 7.500  
Vermögenshaushalt
Einnahmen: 4.800  
Ausgaben: 4.800  

Der Höchstbetrag der möglichen Neuverschuldung 
wird festgesetzt auf 0  
Der Höchstbetrag der möglichen Kassenkreditaufnahme 
wird festgesetzt auf 700  
Der Höchstbetrag der Verp”ichtungsermächtigung 
wird festgesetzt auf 0  

Begründung:
Gemäß § 161 I KV M-V führt der Zweckverband einen eigenen
Haushalt. Für die Hauswirtschaft des Zweckverbandes gelten
die Bestimmungen über die Hauswirtschaft der Gemeinde ent-
sprechend.
Nach § 47 I KV M-V hat die Gemeinde - hier Zweckverband -
für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Abstimmung: 
Anzahl der Mitglieder der Verbandsversammlung: 9
Anzahl der anwesenden Mitglieder: 9
Anzahl der Ja-Stimmen: 8
Anzahl der Nein-Stimmen: -
Anzahl der Stimmenthaltungen: 1

Lubmin, 20.04.2010 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungsp”ichtigen
Teile.
Bekanntmachungsordnung:
Die vorstehende Haushaltssatzung des Zweckverbandes Lub-
miner Heide für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich
bekannt gegeben (Peene Echo) und kann zusammen mit den
Anlagen zu den Geschäftszeiten des Amtes Lubmin, Kämmerei,
Geschwister-Scholl-Weg 15, 17509 Lubmin, eingesehen werden.

Amtliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der öffentlichen Sitzung des Kreistages 

Ostvorpommern vom 12.04.2010

Beschluss-Nr.: 76-6/10

9 Haushaltsplan 2010
Vorlage: 103/2009
Beschluss
Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung des Land-
kreises Ostvorpommern für das Haushaltsjahr 2010 mit
Haushaltsplan und Anlagen. Die Haushaltssatzung hat
folgenden Wortlaut (siehe Anlage).
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 11 dagegen, 3 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 77-6/10

10 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des
Landkreises
Vorlage: 28/2010
Beschluss
Der Kreistag beschließt die 1. Satzung zur Änderung der
Hauptsatzung des Landkreises im Wortlaut der Anlage.
Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 4 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10 

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
Des Landkreises Ostvorpommern

Auf der Grundlage des § 92 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember
2007 (GVOBl. M-V S. 410) wird nach Beschlussfassung des
Kreistages vom 12.04.2010 und Anzeige bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde die folgende 1. Satzung zur Änderung der Haupt-
satzung des Landkreises Ostvorpommern vom 06.September
2009 erlassen:

Artikel 1
Änderung

Die Hauptsatzung des Landkreises Ostvorpommern vom
06.September 2009 wird wie folgt geändert:
- Nach dem § 10 wird folgender § 10a neu eingefügt:

Œ§ 10a
Betriebsausschuss des Eigenbetriebes ,P”ege- und Be-

treuungseinrichtungen des Landkreises Ostvorpommern••
(1) Der Kreistag bildet einen Betriebsausschuss für den Eigen-
betrieb ŒP”ege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises
Ostvorpommern•.
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Der Betriebsausschuss setzt sich aus 5 Kreistagsmitgliedern
zusammen, die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (Ha-
re-Niemeyer-Verfahren) gewählt werden. 
Abweichend von § 12 werden für die Mitglieder des Betriebs-
ausschusses keine Stellvertreter gewählt.
(2) Der Betriebsausschuss berät über die den Eigenbetrieb be-
treffenden Angelegenheiten, die vom Kreistag zu entscheiden
sind. Er trifft Entscheidungen nach § 5 Abs. 2 EigVO. 
Näheres regelt die Satzung des Eigenbetriebes ŒP”ege- und
Betreuungseinrichtungen des Landkreises Ostvorpommern•.
(3) Der Betriebsausschuss tagt in nicht öffentlicher Sitzung.•
- In § 11 Abs. 2 Ziffer 2 wird das Wort Œ- Kreisbetriebe• gestrichen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 

Artikel 3
Hinweise gemäß §§ 92 Abs. 3, 5 Abs. 5 KV M-V

Ein Verstoß gegen Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen wor-
den sind, kann nur bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekannt-
machung dieser Satzung geltend gemacht werden. Der Verstoß
ist schriftlich beim Landkreis Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74, 17389 Anklam, unter Benennung der verletzten
Vorschrift und der Tatsachen, aus denen sich der Verstoß er-
gibt, geltend zu machen. Abweichend von Satz 1 kann die Ver-
letzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften stets geltend gemacht werden.
Anklam, den 23.04.2010

Beschluss-Nr: 78-6/10

11 Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebes ŒPflege-
und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Ost-
vorpommern•
Vorlage: 25/2010
Beschluss
Der Kreistag beschließt die in der Anlage befindliche Ei-
genbetriebssatzung des Eigenbetriebes ŒPflege- und Be-
treuungseinrichtungen des Landkreises Ostvorpom-
mern•.
Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 5 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10

Satzung des Eigenbetriebes 
ŒPflege- und Betreuungseinrichtungen 

des Landkreises Ostvorpommern•

Auf Grundlage des § 92 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007
(GVOBl. M-V S. 410), in Verbindung mit der Eigenbetriebsver-
ordnung M-V vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V 2008 S. 71) wird
nach Beschlussfassung des Kreistages vom 12.04.2010 und
Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde die folgende Satzung
erlassen:

§ 1
Name und Sitz des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb führt den Namen ŒP”ege- und Betreuungsein-
richtungen des Landkreises Ostvorpommern•.

Er hat seinen Hauptsitz in 17459 Koserow, Siemensstraße 55.
Der Eigenbetrieb wird als Sondervermögen des Landkreises
Ostvorpommern ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den
Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung in der jeweils gülti-
gen Fassung geführt und ist gemäß § 122 i. V. m. § 68 Abs. 2
Nr. 2 KV M-V kein wirtschaftliches Unternehmen.

§ 2
Gegenstand und Bereiche des Eigenbetriebes

(1) Gegenstand des Eigenbetriebes ist die ganzheitliche Betreu-
ung, Versorgung und P”ege von Menschen entsprechend aktu-
eller Erkenntnisse und Standards mit dem Ziel der Erhaltung,
Förderung und Wiedergewinnung individueller Fähigkeiten und
Fertigkeiten zur Aufrechterhaltung eines weitgehend selbststän-
digen und sinnerfüllten Lebens in einem anregenden und unter-
stützenden Umfeld.
(2) Der Betrieb gliedert sich in die Bereiche
1. Senioren- und Pflegeheim Koserow ŒAm Steinberg•
2. Behindertenzentrum Zirchow ŒAm kleinen Haff•.
(3) Dem Bereich Senioren- und P”egeheim Koserow ŒAm Stein-
berg• obliegen folgende Aufgaben: die ganzheitliche Betreuung,
Versorgung und P”ege, insbesondere älterer Menschen.
(4) Dem Bereich Behindertenzentrum Zirchow ŒAm kleinen Haff•
obliegen folgende Aufgaben: ganzheitliche Betreuung, Versor-
gung und P”ege, insbesondere behinderter Menschen.

§ 3
Stammkapital

Es wird kein Stammkapital des Eigenbetriebes festgesetzt.
Zum Zwecke der Aufgabenerfüllung wurde dem Eigenbetrieb
das Anlage- und Umlaufvermögen übertragen.

§ 4
Gemeinnützigkeit

(1) Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. AO.
(2) Der Eigenbetrieb ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Mittel des Eigenbetriebes dürfen nur für die satzungsmäßi-
gen Zwecke verwendet werden. Der Landkreis Ostvorpommern
als Träger des Eigenbetriebes oder sonstige Mitglieder im Sin-
ne des § 55 der Abgabenordnung dürfen keine Gewinnanteile
oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Eigenbetriebes er-
halten. Eine unmittelbare Förderung politischer Parteien aus
Mitteln des Eigenbetriebes ist ausgeschlossen.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
(5) Bei Au”ösung oder Aufhebung des Eigenbetriebes oder bei
Wegfall seines bisherigen Zweckes ist das Vermögen, soweit
es den Wert der eingebrachten Sachanlagen übersteigt, aus-
schließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden (§ 61
Abs. 1 AO).

§ 5
Leitung des Eigenbetriebes

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird ein Betriebsleiter be-
stellt.
(2) Weiter wird ein Stellvertreter der Betriebsleitung bestellt.
(3) Die Bestellung des Betriebsleiters und seines Stellvertreters
erfolgt auf Vorschlag des Landrates durch den Kreistag des
Landkreises Ostvorpommern.

§ 6
Vertretung des Betriebes

(1) Gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebes und Dienstvorge-
setzter der Betriebsleitung ist der Landrat.
(2) Die Betriebsleitung vertritt den Betrieb nach außen. Die Ver-
tretungsbefugnis umfasst unbeschadet des Absatzes 1 alle An-
gelegenheiten, die in die Entscheidungszuständigkeit der Be-
triebsleitung fallen.
(3) Die Betriebsleitung kann Bedienstete des Eigenbetriebes für
einzelne oder sich wiederholende Angelegenheiten und für be-
stimmte Sachgebiete mit der Vertretung beauftragen.
(4) Verp”ichtungserklärungen oder Vollmachten gemäß § 4
Abs. 3 EigVO können bis zu einer Wertgrenze von 25.000  bei
einmaligen und wiederkehrenden Leistungen von der Betriebs-
leitung in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bis zu einer
Wertgrenze von 2.500   bedarf es der Schriftform nicht.
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§ 7
Aufgaben und Zuständigkeit der Betriebsleitung

(1) Der Betriebsleitung obliegt die laufende Betriebsführung.
Dazu gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des
Betriebes laufend notwendig sind, insbesondere der Einsatz
des Personals, die Anordnung der notwendigen Instandset-
zungsmaßnahmen, die Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Bedarfs,
der Abschluss von Werkverträgen nach Maßgabe dieser Sat-
zung. Dem Betriebsleiter obliegen auf dieser Grundlage die Ent-
scheidungen in Angelegenheiten unterhalb der Wertgrenzen
des § 9 Abs. 3 dieser Satzung.
Zu den Aufgaben der Betriebsleitung zählen auch:
1. die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresab-

schlusses,
2. die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Be-

triebsausschusses und des Kreistages in Angelegenheiten
des Betriebes sowie die Ausführung der Entscheidungen
des Landrates,

3. die Teilnahme an den Sitzungen des Betriebsausschusses
und des Kreistages,

4. das Erstellen von Zwischenberichten für den Landrat und
den Betriebsausschuss.

(2) Der Betriebsleiter hat den Stand der Kostendeckung durch
P”egevergütung, Entgelt für Unterkunft und Verp”egung sowie
Investitionsförderung laufend zu überwachen und erforderli-
chenfalls den Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen nach
dem 8. Kapitel SGB XI sowie den §§ 61 ff. SGB XII von den Ko-
stenträgern zu verlangen. Ihm obliegt die Vorbereitung der Ver-
gütungsverhandlungen und deren Abschluss. Er ist dabei zur
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der dazu er-
gangenen Richtlinien und Erlasse verp”ichtet.
(3) Dem Betriebsleiter obliegt der Abschluss von Verträgen
nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG).
(4) Der Betriebsleiter bereitet im Benehmen mit dem Landrat
die Beschlüsse des Kreistages und dessen beschließender
Ausschüsse vor. Er führt die Beschlüsse des Kreistages, seiner
Ausschüsse und die Entscheidungen des Landrates in Angele-
genheiten des Eigenbetriebes aus.
(5) Der Betriebsleiter ist für die wirtschaftliche Führung des Ei-
genbetriebes verantwortlich. Er hat den Eigenbetrieb nach kauf-
männischen Grundsätzen, insbesondere nach den Bestimmun-
gen der P”egebuchführungsverordnung (PBV) und den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) zu führen.
(6) Der Betriebsleiter trifft die Entscheidungen über die Perso-
nalangelegenheiten der bei dem Eigenbetrieb beschäftigten Ar-
beitnehmer, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.
(7) Der Betriebsleiter trifft Entscheidungen unterhalb der Wert-
grenzen des § 9 Abs. 2 dieser Satzung.
(8) Der Betriebsleiter hat den Landrat und den zuständigen De-
zernenten laufend über alle wichtigen Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes zu unterrichten und auf Verlangen jede Auskunft
zu erteilen.

§ 8
Betriebsausschuss

(1) Für die Angelegenheiten des Betriebes wird ein be-
schließender Ausschuss gebildet, der die Bezeichnung ŒBe-
triebsausschuss für den Eigenbetrieb ,P”ege- und Betreuungs-
einrichtungen des Landkreises Ostvorpommern•• führt.
(2) Der Betriebsausschuss hat 5 Mitglieder.
(3) Der Betriebsausschuss wählt den Vorsitzenden sowie einen
Stellvertreter aus seiner Mitte.

§ 9
Aufgaben des Betriebsausschusses

(1) Der Betriebsausschuss berät die den Eigenbetrieb betreffen-
den Angelegenheiten, die vom Kreistag zu entscheiden sind.
(2) Der Betriebsausschuss trifft Entscheidungen nach § 5 Abs.
2 EigVO über
1. die Genehmigung von Verträgen nach § 115 Abs. 5 Satz 6

und 7 KV M-V
- die auf einmalige Leistungen innerhalb der Wertgrenzen

von 2.000   bis 5.000   gerichtet sind,
- bei wiederkehrenden Leistungen innerhalb der Wert-

grenzen von 1.000   bis 5.000   der Leistungsrate,
außer es handelt sich um Verträge, die zur Aufrechter-
haltung des Betriebes gemäß § 7 dieser Satzung laufend
notwendig sind,

2. die Zustimmung zu erfolgsgefährdenden über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen innerhalb der Wertgrenzen von
10.000   bis 25.000  ,

3. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Auszah-
lungen innerhalb der Wertgrenzen von 10.000   bis 25.000
 ,

4. die Verfügung über Vermögen des Eigenbetriebs, insbeson-
dere über die Veräußerung oder die Belastung von Grund-
stücken, und Schenkungen bis zu einer Wertgrenze von
10.000  .

(3) Weiterhin werden folgende Entscheidungen auf den Be-
triebsausschuss übertragen:
1. Vergabe von Leistungen nach VOL (Verdingungsordnung

für Leistungen) ab einer Wertgrenze von 100.000  ,
2. Vergabe von Bauleistungen nach VOB (Verdingungsordnung

für Bauleistungen) ab einer Wertgrenze von 100.000  ,
3. Vergabe von freiberuflichen Leistungen nach VOF (Verdin-

gungsordnung für freiberufliche Leistungen) ab einer Wert-
grenze von 100.000  ,

4. die Begründung und Änderung von Miet-, Pacht- und ähnli-
chen Nutzungsverhältnissen über Grundstücke und sonsti-
gen Dauerschuldverhältnissen ab einem jährlichen Zinsbe-
trag von 50.000  ; ist eine Vergütung nicht nach Jahren
bemessen, so gilt als jährlicher Zinsbetrag der Betrag, der
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten Laufzeit zur
vereinbarten Vergütung für ein Jahr zu entrichten wäre,

5. über Niederschlagung und Stundung von Abgabenforderun-
gen und sonstigen Forderungen sowie über die Aussetzung
der Vollziehung von Abgabenbescheiden von jeweils mehr
als 5.000   je Einzelfall, über Erlass o. g. Forderungen von
jeweils mehr als 2.500  .

§ 10
Personalwirtschaft

(1) Für alle Beschäftigten des Eigenbetriebes gelten die tari”i-
chen Bestimmungen und Festlegungen des TVöD (kommunal).
(2) Dienstvorgesetzter der Betriebsangehörigen ist der Landrat.
(3) Der Landrat entscheidet im Einvernehmen mit dem Betriebs-
leiter über Einstellungen, Höhergruppierungen und Beendigung
des Arbeitsverhältnisses der Beschäftigten der Entgeltgruppe
10 TVöD und höher.
(4) Alle Personalentscheidungen sind nach Maßgabe der Stel-
lenübersicht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu treffen.
Die Betriebsleitung hat ein Vorschlagsrecht bzw. ein Recht auf
Anhörung, soweit die Personalentscheidungen anderen Stellen
vorbehalten ist und nicht die Betriebsleitung betreffen. Sie ist
auch zu hören, wenn Bedienstete anderer Betriebe, Einrichtun-
gen und Dienststellen des Landkreises Ostvorpommern dem Ei-
genbetrieb oder vom Eigenbetrieb diesem zugewiesen werden.

§ 11
Beigeordneter

(1) Der Landrat lässt sich bei der Wahrnehmung seiner für den
Eigenbetrieb obliegenden Aufgaben durch den für Gesundheit
und Soziales zuständigen Beigeordneten vertreten.
(2) Der Beigeordnete vertritt den Eigenbetrieb ŒP”ege- und Be-
treuungseinrichtungen des Landkreises Ostvorpommern• im
Kreistag. Er ist für die Kontrolle der Aufgabenerfüllung gemäß §
6 dieser Satzung verantwortlich.
(3) Der Beigeordnete unterrichtet den Kreistag rechtzeitig über
alle wichtigen Angelegenheiten. Der Kreistag kann von dem
Beigeordneten Auskunft verlangen.

§ 12
Berichtsp”ichten

(1) Die Betriebsleitung hat den Betriebsausschuss und den
Landrat über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetrie-
bes rechtzeitig zu unterrichten und auf Verlangen Auskunft zu
erteilen, insbesondere wenn sich das Jahresergebnis gegenü-
ber dem Erfolgsplan verschlechtert und die Verschlechterung
die Haushaltslage des Landkreises beeinträchtigen kann oder
wenn sich eine Gefährdung der Liquidität des Eigenbetriebes
abzeichnet.
(2) Bei erfolgsgefährdenden Mindererträgen hat die Betriebslei-
tung den Landrat unverzüglich zu unterrichten.
(3) Die Betriebsleitung hat den Landrat und den Betriebsaus-
schuss mindestens halbjährlich in Zwischenberichten über die
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und
Auszahlungen zu unterrichten.
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(4) Darüber hinaus hat die Betriebsleitung den Betriebsaus-
schuss und den Landrat vierteljährlich über die Umsetzung des
Wirtschaftsplans (insbesondere auch über die Investitionspla-
nung) sowie über die Entwicklung der Liquidität schriftlich zu
unterrichten. Daneben hat die Betriebsleitung dem Landrat auf
Verlangen alle sonstigen Auskünfte sowie Zwischenberichte
auch in kürzeren Abständen zu erteilen.

§ 13
Innerbetriebliche Organisation, Geschäftsverteilung

Der Betriebsleiter regelt die innerbetriebliche Organisation und
Geschäftsverteilung. Er hat hierzu Organisations- und Ge-
schäftsverteilungspläne aufzustellen.

§ 14
Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsplan, Wirtschaftsführung

(1) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die Betriebsleitung hat den aufzustellenden Wirtschaftsplan
bis spätestens 30.09. eines jeden Jahres über den Betriebsaus-
schuss dem Landrat vorzulegen.
(3) Nach § 16 Abs. 3 EigVO i. V. m. § 4 Abs. 12 und 13 GemH-
VO-Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaß-
nahmen einzeln darzustellen und zu erläutern, deren Gesamt-
volumen 100.000   übersteigt.
(4) Für die Erforderlichkeit eines Nachtragswillschaftsplanes
werden gemäß § 14 Abs. 7 EigVO i. V. m. § 48 KV M-V folgen-
de Wertgrenzen festgesetzt:
1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt

a) ein Jahresverlust als erheblich, wenn er 3 v. H. der Erträ-
ge überschreitet.

b) Die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresverlu-
stes um 3 % als wesentlich.

2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V sind
a) Mehraufwendungen als erheblich anzusehen, wenn sie

im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des lau-
fenden Haushaltsjahres übersteigen.

b) Mehraufwendungen für Investitionen als erheblich anzu-
sehen, wenn sie im Einzelfall 20 v. H. der Gesamtaus-
zahlungen für Investitionen des laufenden Haushaltsjah-
res übersteigen.

3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisba-
re Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförde-
rungsmaßnahmen als geringfügig, wenn sie 20 v. H. der
Auszahlungen der Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

§ 15
Sprachformen

Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für Frauen und
Männer gelten, in der männlichen Sprachform verwendet wer-
den, gelten diese Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen
Sprachform.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung des Eigenbetriebes ŒSenioren- und
P”egeheimes Koserow• des Landkreises Ostvorpommern vom
20.02.2001 (Peene-Echo, Jahrgang 8, Nr. 3/2001 vom 05. März
2001) außer Kraft.

Hinweise gem. §§ 92 Abs. 3; 5 Abs. 5 KV M-V
Ein Verstoß gegen Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen wor-
den sind, kann nur bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekannt-
machung dieser Satzung geltend gemacht werden.
Der Verstoß ist schriftlich beim Landkreis Ostvorpommern,
Demminer Str. 71 - 74, 17389 Anklam, unter Benennung der
verletzten Vorschrift und der Tatsachen, aus denen sich der
Verstoß ergibt, geltend zu machen. Abweichend von Satz 1
kann die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Be-
kanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden.

Anklam, den 12.04.2010

Beschuss-Nr.: 79-6/10

12 Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe im
Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 122.974,00  
Vorlage: 24/2010

Beschluss
Der Kreistag genehmigt eine außerplanmäßige Ausgabe
in Höhe von 122.974,00   zur Finanzierung des Anteiles
des Landkreises an der Kapitalrücklage der OVVD
GmbH zum Zeitpunkt des Beitritts des Landkreises Ost-
vorpommern in die Gesellschaft. Die Deckung der Mehr-
ausgabe erfolgt durch Mehreinnahmen in den Haushalts-
stellen 51000.33000 (Einnahmen aus Veräußerung
Krankenhaus) - 120.000,00   - und 88000.34000 (Ein-
nahmen aus der Veräußerung von Grundstücken) -
2.974,00  .

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 80-6110

13 Ausschreibung der Stelle des Beigeordneten des
Landkreises Ostvorpommern
Vorlage: 40/2010

Beschluss
Der Kreistag beschließt die Ausschreibung der Stelle
des Beigeordneten im Wortlaut der Anlage.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung auf
der Hompage des Landkreises Ostvorpommern zu veröf-
fentlichen sowie in der Ostsee-Zeitung und dem Nordku-
rier auf die Stellennausschreibung hinzuweisen.

Beratungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10

Landkreis Ostvorpommern 
Die Landrätin

Ausschreibung

Beim Landkreis Ostvorpommern mit dem Sitz in Anklam (ca.
107.000 Einwohner) ist zum 02.10.2010 folgende Stelle nach Ab-
lauf der Amtszeit des bisherigen Stelleninhabers zu besetzen:

1. Beigeordneter

Der/dem Beigeordneten sind lt. Dezernatsverteilungsplan fol-
gende Ämter bzw. Aufgabenbereiche zugeordnet:
Ordnungsamt, Jugendamt, Veterinär- und Lebensmittelü-
berwachungsamt, Gesundheitsamt, Sozialamt, Controlling,
Abfallwirtschaft
Eine Änderung des Dezernatsverteilungsplanes bleibt vorbehal-
ten.
Die/der Beigeordnete wird unter Berücksichtigung der beamten-
rechtlichen Voraussetzungen für die Dauer von 8 Jahren ge-
wählt.
Auf der Grundlage der Kommunalbesoldungsordnung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern wird die/der Beigeordnete als 1.
Stellvertreter der Landrätin in die Besoldungsgruppe B 2 einge-
stuft. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach den ge-
setzlichen Vorschriften gewährt. Beigeordnete müssen lt. Kom-
munalverfassung die für ihr Amt erforderliche Eignung,
Befähigung und Sachkunde besitzen.
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Gesucht wird eine kreative, verantwortungsbewusste, zielstrebi-
ge, einsatzbereite und entscheidungsfreudige Führungspersön-
lichkeit. Die/der Bewerber/in soll die für das Amt erforderlichen
Voraussetzungen im Hinblick auf den übertragenen Geschäfts-
bereich erfüllen sowie über Führungs- und Verwaltungserfah-
rung verfügen.
Die/der Bewerber/in sollte Erfahrung in der Arbeit mit politi-
schen Gremien besitzen sowie die persönlichen Kompetenzen
zur Leitung, Führung und Motivation von Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern. Die/der Bewerber/in muss die persönlichen
Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Zeit (§ 8 Landesbeamtengesetz M-V) erfüllen.
Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen von Schwerbehin-
derten vorrangig berücksichtigt. 
Es wird erwartet, dass die/der Beigeordnete ihren/seinen Wohn-
sitz im Landkreis Ostvorpommern nimmt.
Der bisherige Beigeordnete wird sich erneut der Wahl zum Bei-
geordneten stellen. 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen,
werden nicht erstattet.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Be-
werbungsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien,
Führungszeugnis, Nachweise über bisherige Tätigkeiten) rich-
ten Sie bitte bis zum ... unter Angabe des Stichwortes ŒBeige-
ordneterŽ an die

Landrätin des Landkreises Ostvorpommern 
Frau Dr. Barbara Syrbe
Demminer Straße 71 „ 74
17389 Anklam

Beschluss-Nr.: 81-6/10

14 Vorschlagslisten für die ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richter des Oberverwaltungsgerichts Meck-
lenburg-Vorpommern und des Verwaltungsgerichts
Greifswald
Vorlage: 14/2010

Beschluss
1. Der Kreistag des Landkreises Ostvorpommern be-

schließt die Vorschlagsliste für die ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter des Oberverwaltungsge-
richts M-V (Anlage 1).

2. Der Kreistag des Landkreises Ostvorpommern be-
schließt die Vorschlagsliste für die ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter des Verwaltungsgerichts
Greifswald (Anlage 2).

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 6 dagegen, 3 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10 

Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter beim Ober-
verwaltungsgericht M-V

Ifd. Nr. Name Vorname

1. Groborz Martin
2. Schacht Brigitte
3. Hoth Ralf
4. Feike Sabine
5. Wobig Gunnar
6. Grabow Jette

Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter beim Ver-
waltungsgericht Greifswald

Ifd. Nr. Name Vorname

1. Kohler Anke
2. Huhn Jürgen
3. Hiller Monika
4. Zeplin Karin

5. Schimke Friederike
6. Powils Heinz
7. Diedrich Karin
8. Wegner Evelyn
9. Krasemann Marianne
10. Borchardt Uwe
11. Römer Caspar-Wilhelm
12. Dr. Schultz Uwe
13. Winterfeldt Detlef
14. Rüberg Jens
15. Jaffke-Witt Susanne
16. Heil Torsten
17. Zerbe Ilona
18. Dr. Peplow Erich

Beschluss-Nr.: 82-6/10

15 Konzept zur Unterstützung der Bewerbung der Stadt
Szczecin als Europäische Kulturhauptstadt 2016
Vorlage: 26/2010
Beschluss
Die Landrätin wird beauftragt, dem Kreistag bis zum Jah-
resende 2010 ein Konzept zur Unterstützung der Bewer-
bung der Stadt Szczecin als Europäische Kulturhaupt-
stadt 2016 vorzulegen, in dem der Landkreis
Ostvorpommern als Teil dieser Kulturregion einen Bei-
trag für eine erfolgreiche Bewerbung leistet und konzep-
tionelle Grundzüge für eine Beteiligung des Landkreises
am Europäischen Kulturjahr 2016 in der Region aufge-
zeigt werden.
Das Konzept ist nachhaltig im Ausschuss für Bildung,
Sport und Kultur des Kreistages zu beraten.
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 4 dagegen, 1 Enthaltung

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 83-6/10

16 Ausbildungsstrategie
Vorlage: 30/2010
Beschluss
Der Kreistag beschließt, die Verwaltung zu beauftragen,
bis zur Sitzung des Kreistages am 28.06.2010 dem
Kreistag zu berichten, in welcher Form die Anzahl der
Ausbildungsplätze in der Verwaltung gesteigert werden
und wie sichergestellt werden kann, dass denjenigen
Auszubildenden, deren Abschlussnote 2 oder besser be-
trägt, eine (u. U. zeitlich befristete) Beschäftigungsper-
spektive unterbreitet werden kann.
Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 6 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 84-6/10

17 Fortbildung der Mitarbeiter
Vorlage: 32/2010
Beschluss
Der Kreistag beschließt,
1. die Verwaltung zu beauftragen, bis zur Sitzung

am 28.06.2010 im Rahmen eines zu erstellen-
den/zu überarbeitenden Personalkonzeptes zu
ermitteln, in welchen Bereichen eine Qualifizie-
rung der Mitarbeiter zu einer Leistungssteigerung
und/oder zu einer Entlastung der Mitarbeiter bei-
tragen kann.
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2. dem Kreistag mitzuteilen, welche konkreten Maß-
nahmen erforderlich sind, um die Zielsetzung un-
ter Ziffer 1 zu erreichen und mit welchen Kosten
zu rechnen ist.

Beratungsergebnis:
Einstimmig, 7 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10 

BeschIuss-Nr.: 85-6110

18 Strategiekonzept zur ŒKreisgebietsreform•
Vorlage: 33/2010
Beschluss
Der Kreistag beschließt, 
die Verwaltung zu beauftragen, bis zum 08.11.2010 ein
Konzept (einschließlich Personalkonzept) vorzulegen,
aus dem sich ergibt, wie sich der Landkreis Ostvorpom-
mern die Strukturierung/Organisation vorstellt, wenn der
Landtag, wie zurzeit erwartet, spätestens im September
dieses Jahres die umstrittene Verwaltungsstrukturreform
(Kreisgebietsreform) beschließen sollte.
Ferner wird die Verwaltung beauftragt, schriftlich darzu-
stellen, welche Vorteile die Bürger und Bürgerinnen bei
einer evtl. Kreisgebietsreform und dem sich dadurch  er-
gebenden ŒGroßkreis• zu erwarten haben bzw. wie die
Verwaltung Œeine bürgernahe und leistungsfähige Ver-
waltung• umzusetzen gedenkt.
Der Kreistag beschließt, dass der Kreisausschuss ge-
meinsam mit der Verwaltung dazu Vorstellungen ent-
wickelt.
Der Kreistag regt an, das zu erstellende Konzept mit den
von der ŒKreisgebietesreform• ebenfalls betroffenen Ge-
bietskörperschaften abzustimmen, soweit diese zusam-
men mit dem LK OVP einen neuen Kreis bilden sollen.
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 2 dagegen, 10 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 86-6/10

19 Sicherung der Arbeitsplätze STAUN Ueckermün-
de/Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof
Vorlage: 31/2010
Beschluss
Für den Fall, dass die Übertragung der Aufgaben der
Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur sowie der Ämter
für Landwirtschaft im Rahmen der sog. ŒFunktionalre-
formŽ auf die Landkreise nicht erfolgen sollte, sollen sich
die Landrätin und die jeweiligen Vertreter des Landkrei-
ses beim Landkreistag M-V dafür einsetzen, dass die
Verwaltungsstandorte des jetzigen STAUN Ueckermün-
de sowie des Amtes für Landwirtschaft in Ferdinandshof
erhalten bleiben.
Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 3 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 87-6/10

20 Erarbeitung eines kreisbezogenen Bestandsmanage-
mentplanes für die Integration des Kormorans in die
Kulturlandschaft durch die Landesregierung M-V
Vorlage: 34/2010
Beschluss
Der Kreistag überweist die Vorlage 34/2010 zur Beratung
an den Landwirtschafts-, Umwelt- und Bauausschuss.
Beratungsergebnis: 
20 Stimmen dafür, 18 dagegen, 0 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 88-6/10

21 Änderung der Verwaltungsgebührensatzung des
Landkreises
Vorlage: 37/2010
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag möge beschließen:
Die Verwaltungsgebührensatzung wird wie folgt geändert:
§ 6 (1) wird wie folgt neu gefasst:
ŒBei nachgewiesener Bedürftigkeit wird die Gebühr auf
Antrag ermäßigt oder der Gebührenschuldner von der
Gebühr befreit.•
Beratungsergebnis: 
4 Stimmen dafür, mehrheitlich dagegen, 0 Enthaltungen
Damit hat der Kreistag dem Beschlussvorschlag
nicht entsprochen.

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 89-6/10

22 Satzungen des Landkreises
Vorlage: 39/2010

Beschlussvorschlag:
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, eine aktuelle Zu-
sammenstellung aller in Kraft befindlichen Satzungen
des Landkreises zu erarbeiten, diese auf der Internetsei-
te des Landkreises zu veröffentlichen und auch in stoffli-
cher Form für die Bürger zur Einsicht vorzuhalten.
Beratungsergebnis: 
8 Stimmen dafür, mehrheitlich dagegen, 7 Enthaltungen
Damit hat der Kreistag dem Beschlussvorschlag
nicht entsprochen.

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 90-6/10

23 Vorsorge- und Selbstschutzmaßnahmen
Vorlage: 38/2010
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag möge beschließen:
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, die Bürger des
Landkreises regelmäßig über die Vorsorge- und Selbst-
schutzmaßnahmen zu informieren, die das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für Kri-
sensituationen in ihren Informationsbroschüren vor-
schlägt.
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Beratungsergebnis: 
5 Stimmen dafür, mehrheitlich dagegen, 7 Enthaltungen
Damit hat der Kreistag dem Beschlussvorschlag
nicht entsprochen.

Anklam, 16.04.10

Beschluss-Nr.: 91-6/10

24 Personelle Veränderungen in Ausschüssen
Vorlage: 41/2010
Beschluss
1. Der Kreistag beruft Herrn Lothar Brandt als stellver-

tretendes Mitglied des Ausschusses für Bildung,
Sport und Kultur ab.

2. Der Kreistag wählt Herrn Dr. Uwe Schultz als stellver-
tretendes Mitglied des Ausschusses für Bildung,
Sport und Kultur (Vertreter von Herrn Frank Lettner).

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 3 Enthaltungen

Anklam, 16.04.10

Zweckverband ŒEnergie- & 
Technologiestandort Freesendorf•

Beschluss

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes ŒEnergie- &
Technologiestandort Freesendorf• beschließt in ihrer Sitzung
am 20.04.2010 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010.
Der Haushaltsplan 2010 weist folgende Eckdaten aus. 
Verwaltungshaushalt
Einnahmen: 207.000  
Ausgaben: 207.000  
Vermögenshaushalt
Einnahmen: 1.029.000  
Ausgaben 1.029.000  
Der Höchstbetrag der möglichen Neuverschuldung 
wird festgesetzt auf 0  
Der Höchstbetrag der möglichen 
Kassenkreditaufnahme wird festgesetzt auf 20.000  
Der Höchstbetrag der Verp”ichtungs-
ermächtigungen wird festgesetzt auf 0  
Begründung:
Gemäß § 161 I KV M-V führt der Zweckverband einen eigenen
Haushalt. Für die Hauswirtschaft des Zweckverbandes gelten
die Bestimmungen über die Hauswirtschaft der Gemeinde ent-
sprechend. Nach § 47 I KV M-V hat die Gemeinde, hier Zweck-
verband, für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu er-
lassen.
Abstimmung: 
Anzahl der Mitglieder der Verbandsversammlung: 9
Anzahl der anwesenden Mitglieder: 8
Anzahl der Ja-Stimmen: 8
Anzahl der Nein-Stimmen: -
Anzahl der Stimmenthaltungen: -
Lubmin, den 20.04.2010 

Haushaltssatzung
Zweckverbandes ŒEnergie- & 

Technologiestandort Freesendorf•
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der § 161 I KV M-V i. V. m. §§ 47 ff. KV M-V wird
nach Beschluss des Zweckverbandes ŒEnergie- & Technologie-
standort Freesendorf• vom 20.04.2010 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 207.000  
in der Ausgabe auf 207.000  

2. im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 1.029.000  
in der Ausgabe auf 1.029.000  

festgesetzt.
§ 2

Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0  

davon für Zwecke der Umschuldung 0  
2. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 0  
3. der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 20.000  
Lubmin, den 20.04.2010

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungsp”ichtigen Teile.
Bekanntmachungsordnung:
Die vorstehende Flaushaltssatzung des Zweckverbandes Free-
sendorf für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich be-
kannt gegeben (Peene-Echo) und kann zusammen mit den Anla-
gen zu des Geschäftszeiten des Amtes Lubmin, Kämmerei,
Geschwister-Scholl-Weg 15, 17509 Lubmin, eingesehen werden.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung
Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des

Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/06/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern gibt
bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste
(ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen, am 04. Fe-
bruar 2010 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und an-
derer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-
DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des
Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BG-
Bl. I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Trinkwasserleitung zwischen Levenhagen und Verbands-
grenze (zum ZWAG)
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. 
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Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumentiert nur
den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen
Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag
zwischen dem Antragsteller und dem Grundstückseigentümer
geklärt werden. Ein in der Sache begründeter Widerspruch
kann nur darauf gerichtet sein, dass die betroffene Leitung nicht
vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom An-
tragsteller dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Wi-
derspruch kann nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.
Anlage 1
zum Antrag vom 04.02.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Levenhagen - Verbandsgrenze (zum ZWAG)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/06/10

Knappe Beschreibung der Anlage

Art: Trinkwasserleitung zwischen Ausgang
Ortsnetz Levenhagen (Gemeinde Leven-
hagen) über Levenhagen Hof 2 bis zur
Verbandsgrenze (Gemeinde Süderholz, zu-
ständig Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung Grimmen - ZWAG)

Nenngröße: AZ DN 150
Baujahr: 1969/1970
Schutzstreifen: Schutzstreifenbreite 2 m, 1 m beidseitig

zur Achse der Trinkwasserleitung
Bedeutung: Die Trinkwasserleitung zwischen Ortsaus-

gang Levenhagen über Levenhagen Hof 2
bis zur Verbandsgrenze des ZWAB führte
ursprünglich vom alten Wasserwerk Le-
venhagen (Gemarkung Levenhagen, Flur
1, Flurstücke 90/1, 90/3) in Richtung Grie-
benow zur Versorgung der dortigen Be-
wohner, sowie in die entgegengesetzte
Richtung zur Versorgung von Levenhagen
und insbesondere des damals errichteten
24-WE-Blocks.

Mittlerweile errichtete der ZWAB in Erfül-
lung seines Trinkwasserversorgungskon-
zeptes an anderer Stelle ein leistungsfähi-
ges Wasserwerk für ein größeres
Versorgungsgebiet. An alter Stelle exi-
stiert noch ein Brunnen, der auch in die-
ses neue Wasserwerk speist. Die Ort-
schaft Griebenow im Amt Süderholz wird
durch den ZWAG versorgt. Die Leitung
muss bestehen bleiben, um im Havariefall
aus dem benachbarten Verbandsgebiet
Trinkwasser zuzuführen oder auch dieses
Gebiet durch den ZWAB mit versorgen zu
können. 
Die Bewohner von Levenhagen Hof 2
werden ebenfalls durch diese Leitung ver-
sorgt.
Die Leitungen wurden mit einer Mindestü-
berdeckung von 1,30 m gemäß TGL
22769 und der DIN 1998 bzw. entspre-
chend der örtlichen Gegebenheiten ver-
legt.

Anlage 2
zum Antrag vom 04.02.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Levenhagen - Verbandsgrenze (zum ZWAG)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/06/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Levenhagen
Gemarkung: Levenhagen 
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserleitung AZ DN 150

Abkürzung: TWL = Trinkwasserleitung
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Anlage 2/1
zum Antrag vom 04.02.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Levenhagen - Verbandsgrenze (zum ZWAG)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/06/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen Anlage ent-
sprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lage-
plan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste das Recht, in eigener Verantwor-
tung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den
Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste Anspruch auf Ersatzleistungen, so-
fern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung
Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung
Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 

des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/030/07/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Use-
dom - Peenestrom•, Trassenheider Straße 8 in 17449 Möl-
schow (Tel.: 038377/40578), am 25. Februar 2010 einen Antrag
auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für das
Schöpfwerk Gothen
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990  be-
stehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen (mit Ausnah-
me von Wasserwerken und Abwasserbehandlungsanlagen)
entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumentiert
nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Ver-
änderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen
dem Antragsteller und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene wasserwirtschaftliche Anlage
nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom
Antragsteller dargestellte Lage nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 25.02.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Gothen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/030/07/10

Knappe Beschreibung der Anlage
In der Gemeinde Seebad Heringsdorf, Gemarkung Gothen, Flur 1,
Flurstücke 47, 48, 95, 96 und 97 be“ndet sich das Schöpfwerk Go-
then. Das Schöpfwerk hat eine Einzugsgebietsgröße von 2,9 qkm.
Es dient in erster Linie der Entwässerung der angrenzenden Grün-
land”ächen. Das Schöpfwerk wurde in den sechziger Jahren des vo-
rigen Jahrhunderts errichtet und in Betrieb genommen.
Der tatsächliche Flächenentzug beträgt für die einzelnen Bauwerke:
- Bei dem Schöpfwerk Gothen handelt es sich um ein

Schwimmschöpfwerk, bei dem die eigentlichen Pumpen im
Mahlbusen an Schwimmelementen befestigt sind. Die Steue-
rung ist in einem Gebäude unmittelbar am Mahlbusen unterge-
bracht. Der Mahlbusen inklusive Uferrandstreifen ist im ALB mit
einer Fläche von 1.913 qm ausgewiesen. In diesem Randstrei-
fen befindet sich auch das Gebäude mit den Schalteinrichtun-
gen für das Schöpfwerk und die Stromanschlusskästen.

- Die Energieversorgung erfolgt über eine Masttrafostation.
Einschließlich der Leitungstrasse vom Erdkabel wird eine
Fläche von 36 qm benötigt.
Die Anlage ist in Betrieb und wird auf unbestimmte Zeit wei-
terbetrieben.
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Anlage 2

zum Antrag vom 25.02.2010 auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Gothen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/030/07/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Anklam
Grundbuchamt: Anklam
Grundbuchband-Nr.: 133433

Anlage 2/1

zum Antrag vom 25.02.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Gothen
Reg.-Nr. 70.3/LAR/030/07/10
Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Wasser- und Bodenverband ŒInsel
Usedom - Peenestrom• zur uneingeschränkten Betreibung, Unter-
haltung, zur Entfernung und Erneuerung des sich auf den Grund-
stücken be“ndenden Schöpfwerkes Gothen einschließlich der da-
zugehörenden Leitungen und des Mahlbusens entsprechend den
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
vorliegenden und einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des beidseitig ab Rohrleitungsachse bzw. ab Bö-
schungsoberkante 7 m breiten Schutzstreifens des Schöpfwer-
kes Gothen einschließlich der dazugehörigen Leitungen bzw.
des Mahlbusens dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet
oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Be-
stand und die sichere Betriebsführung des Schöpfwerkes Go-
then einschließlich der dazugehörenden Leitungen und des
Mahlbusens gefährden oder beeinträchtigen. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit gemäß
§ 9 Grundbuchbereinigungsgesetz umfasst zugunsten des
Schöpfwerkes Gothen einschließlich der dazugehörigen Leitun-
gen und des Mahlbusens des Wasser- und Bodenverbandes

ŒInsel Usedom - Peenestrom• das Recht in eigener Verantwor-
tung und auf eigenes Risiko die belasteten Flurstücke für den
Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band ŒInsel Usedom - Peenestrom• Anspruch auf Ersatzleistun-
gen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbe-
willigung Schäden entstehen. 
Der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Usedom - Peenestrom• ist
jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung
Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 

des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/040/08/10
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde, endvertreten durch
den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski am 03. März 2010 einen
Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
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gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) i.  V. mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S.
2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Grundwassermessstelle 19470005/0006 Kemnitzerhagen
gestellt hat. Die davon betroffenen Flurstücke sind der Anlage 2
zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der
Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in
17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten
Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-
tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der Messstelle nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Landrätin als Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvor-
pommern, Demminer Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzule-
gen.

Anlage 1

zum Antrag vom 03.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Grundwassermess-
stelle 19470005/0006 Kemnitzerhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/040/08/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Die Grundwassermessstelle 19470005/0006 be“ndet sich in
der Ortslage Kemnitzerhagen, im Grenzbereich der Flurstücke
24 und 25 der Flur 5 der Gemarkung Kemnitzerhagen. Sie ist
als Doppelmessstelle ausgebaut und unter Geländeoberkante
gelegt. Die Zuwegung erfolgt über das Flurstück 23 (private
Wohnbebauung).

Anlage 2

zum Antrag vom 03.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Grundwassermess-
stelle 19470005/0006 Kemnitzerhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/040/08/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Liste der Grundstücke
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchband-Nr.: 133402
Grundbuchblatt-Nr.: 647

Anmerkung: Schlüssel-Nr. 7.3:Gewässerkundliche Messanla-
gen - Grundwassermessstellen

Anlage 2/1

zum Antrag vom 03.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Grundwassermess-
stelle 19470005/0006 Kemnitzerhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/040/08/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur
Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wro-
blewski zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfer-
nung und Erneuerung der sich auf dem Flurstück be“ndenden
Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes Grundwasserstand
entsprechend den bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises
Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lageplänen.

Innerhalb des Schutzstreifens dieser Grundwassermessstelle
von 1 m dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder son-
stige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und
die sichere Betriebsführung der Grundwassermessstelle gefähr-
den oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o.g. Schutzstreifen
1. keine die Messstelle gefährdende Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes Grundwasser-
stand des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-



Peene-Echo … 14 … Nr. 05/2010

schutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, end-
vertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski, das
Recht in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die be-
lasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und
Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlage zu betreten und
sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn
Horst Wroblewski, Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch
die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden
entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatli-
che Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten
durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski ist jederzeit be-
rechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/09/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 17. März 2010 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in
Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GB-
BerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geän-
dert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407), für die
Rohwasserleitung zwischen Levenhagen und Verbands-
grenze (zum ZWAG)
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. 

Ein Widerspruch kann nicht damit begründet werden, dass kein
Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 17.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Rohwasserleitung Le-
venhagen - Verbandsgrenze (zum ZWAG)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/09/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Rohwasserleitung mit E-Kabel, Pegel und

Brunnen zwischen Brunnen 14 in Leven-
hagen (Gemeinde Levenhagen) bis zum
Wasserwerk Levenhagen

Nenngröße: AZ DN 100, DN 150, DN 250, DN 300, DN
400, PE-HD 225x20,5, 180x16,4, 110x10, 

Baujahr: 1970
Schutzstreifen: Schutzstreifenbreite: 2 m (1 m beidseitig

zur Achse der Rohwasserleitung)
Bedeutung: Die Rohwasserleitung mit E-Kabel, Brun-

nen und Pegeln in der Wasserfassung Le-
venhagen dient der Rohwasserbereitstel-
lung des Wasserwerkes Levenhagen.
Dieses Wasserwerk hat eine zentrale Be-
deutung für die stabile Versorgung der
Bürger des Verbandsgebietes mit Trink-
wasser.
Die Leitungen wurden mit einer Mindestü-
berdeckung von 1,30 m gemäß TGL
22769 und der DIN 1998 bzw. entspre-
chend der örtlichen Gegebenheiten ver-
legt.
Ein Teil der Leitung, der Brunnen und Pe-
gel liegt im Landkreis Nordvorpommern
und wird dort in einem gesonderten Be-
scheinigungsverfahren beantragt.

Anlage 2
zum Antrag vom 17.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Rohwasserleitung Le-
venhagen - Verbandsgrenze (zum ZWAG)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/09/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirke: Levenhagen
Gemarkung: Levenhagen, Flur 1 und Alt Ungnade,

Flur 1
Leitungsbezeichnung: Rohwasserleitung, teilweise mit E-Ka-

bel sowie Brunnen und Pegel

Die Rohwasserleitung führt vom Brunnen 14 in Levenhagen
(ehemaliges Wasserwerk) bis zur Verbandsgrenze Richtung
Griebenow/Gemeinde Süderholz (Landkreis Nordvorpommern),
kommt dann wieder zurück in das Verbandsgebiet des ZWAB
und versorgt das Wasserwerk Levenhagen mit Rohwasser.
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Die Rohwasserleitung führt weiter in den Landkreis Nordvorpommern, Gemeinde Süderholz, Verbandsgebiet des ZWAG Zweckver-
band Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (Antrag auf Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beim Land-
kreis Nordvorpommern) und kommt dann wieder in das Verbandsgebiet des ZWAB zurück.

Abkürzung: RWL = Rohwasserleitung
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Anlage 2/1
zum Antrag vom 17.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Rohwasserleitung Le-
venhagen - Verbandsgrenze (zum ZWAG)
Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/09/10
Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ ndenden wasserwirtschaftlichen Anlage entspre-
chend dem bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises
Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste das Recht, in eigener Verantwor-
tung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den
Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste Anspruch auf Ersatzleistungen, so-
fern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung
Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen

Antrag auf Erteilung
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung
Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 

des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/007/10/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung & Ab-
wasserbeseitigung Insel Usedom, Zum Achterwasser 6 in
17459 Ückeritz, mit Datum vom 05. März 2010 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 

I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für
Abwasserleitungen in Benz
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.
Anlage 1
zum Antrag vom 05.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Abwasserleitungen in
Benz
Reg.-Nr. 70.3/LAR/007/10/10
Knappe Beschreibung der Anlage
Zur Abwasserentsorgung der Einwohner in Benz sind auf den
Flurstücken 488 und 281/17 der Flur 1 der Gemarkung Benz et-
wa 1978 bis 1988 Abwasserleitungen in der Dimension 200 aus
Steinzeug errichtet worden.
Diese Anlagen hat der Zweckverband mit seiner Gründung
übernommen.
Für die Abwasserleitungen wird ein vier Meter breiter Schutzstrei-
fen gefordert. Die Leitungen liegt in der Mitte des Schutzstreifens.
Die Leitungen wurden mit etwa 1,50 m Überdeckung verlegt.
Die Anlagen dienen öffentlichen Zwecken.
Anlage 2
zum Antrag vom 05.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Abwasserleitungen in
Benz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/007/10/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchamt: Wolgast

Anmerkung:
Schlüssel-Nr. 4.1: Anlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung: Für die Förderung, Sammlung und Fortleitung eingerichtete

Leitungen, (Sammel-)Kanäle oder Gräben
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Anlage 2/1
zum Antrag vom 05.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Abwasserleitungen in
Benz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/007/10/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom zur uneinge-
schränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Er-
neuerung der sich auf dem Grundstück be“ndenden
wasserwirtschaftlichen Anlage entsprechend dem bei der Unte-
ren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern vorlie-
genden und einzusehenden Lageplan.
Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 2 m links und 2 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Wasser-
versorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom das Recht in
eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten
Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Erneue-
rung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu betreten und sonst
zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom Anspruch auf
Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der
Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Insel Usedom ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte
ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung
Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 

des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/003/11/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 24. März 2010 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Schmutzwasserleitungen Altnetz Ortslage Kuntzow
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. 

Die Eigentümer dieser Grundstücke können den eingereichten
Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Ostvorpommern in 17389 Anklam,
Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.: 03971/84714),
einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvor-
pommern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von vier Wochen
nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 24.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Schmutzwasserleitungen
Altnetz Ortslage Kuntzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/003/11/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Schmutzwasserleitung in Kuntzow und

Ablaufleitung von der Kläranlage in Gra-
ben L 38

Nenngröße: Asbestzement DN 200, PE-HD 63x5,8
Baujahr: 1989/1990
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der Schmutzwas-

serleitung, Schutzstreifenbreite 2 m
Bedeutung: Die Schmutzwasserleitung in Kuntzow

wurde Ende 1989/Anfang 1990 einschließ-
lich der Kläranlage für einen Teil der Be-
wohner des Ortsteiles errichtet, ebenso
die Ablaufleitung in Graben L 38.
Die Leitung ist mit einer Mindestüber-
deckung von 1,30 m gemäß TGL 22769
und der DIN 1998 bzw. entsprechend der
örtlichen Gegebenheiten verlegt.
Die Kläranlage wurde vom ZWAB 2007
mit einer biologischen Reinigungsstufe
ausgestattet, die vorhandenen Schmutz-
wasserleitungen werden weiter genutzt.

Anlage 2
zum Antrag vom 24.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Schmutzwasserleitungen
Altnetz Ortslage Kuntzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/003/11/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Bandelin
Gemarkung: Kuntzow
Leitungsbezeichnung: Schmutzwassergefälleleitung AZ DN

200, Abwasserdruckleitung PE-HD 63x5,8
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Abkürzungen:
SWGL = Schmutzwassergefälleleitung
FGL = Freigefälleleitung

Anlage 2/1
zum Antrag vom 24.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Schmutzwasserleitungen
Altnetz Ortslage Kuntzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/003/11/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen Anlage ent-
sprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lage-
plan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste das Recht, in eigener Verantwor-
tung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den
Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste Anspruch auf Ersatzleistungen, so-
fern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung
Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung
Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 

des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/12/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 25. März 2010 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
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(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für eine
Abwasserdruckleitung in 17498 Neuenkirchen (vom Pump-
werk 35 zum Hauptpumpwerk)
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 25.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Abwasserdrucklei-
tung in 17498 Neuenkirchen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/12/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Abwasserdruckleitung in Neuenkirchen

vom Pumpwerk 35 bis zum Hauptpump-
werk Theodor-Körner-Straße

Nenngröße: Asbestzement DN 150, PVC DN 150, PE-
HD 160x9,5

Baujahr: 1984
Schutzstreifen: Schutzstreifenbreite 2 m, 1 m beidseitig

zur Achse der Abwasserdruckleitung,
Bedeutung: Die Abwasserdruckleitung in Neuenkir-

chen wurde 1984 errichtet, um das Ab-
wasser aus dem südlichen Teil des Ortes
vom jetzigen Hauptpumpwerk in die dorti-
ge Kläranlage zu leiten.
Ein Teil dieser ADL wurde in den Jahren
1993 und 2007 jeweils in der alten Trasse
erneuert.
Diese Leitung ist weiterhin notwendig, um
das in der Ortschaft anfallende Abwasser
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Die Leitung ist mit einer Mindestüber-
deckung von 1,30 m gemäß TGL 22769
und der DIN 1998 bzw. entsprechend der
örtlichen Gegebenheiten verlegt.

Hinweis: Die ADL auf den Flurstücken 123/22 und
123/18 der Flur 2 der Gemarkung Neuen-
kirchen wurden bereits in der Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung Reg.-
Nr. 70.0/LAR/074/04/2001 gesichert

Anlage 2
zum Antrag vom 25.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Abwasserdrucklei-
tung in 17498 Neuenkirchen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/12/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirke: Neuenkirchen
Gemarkung: Neuenkirchen, Flur 2
Leitungsbezeichnung: Abwasserdruckleitung AZ DN 150, PVC

DN 150, PE-HD 160x9,5

Abkürzung:
ADL = Abwasserdruckleitung

Anlage 2/1
zum Antrag vom 25.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Abwasserdrucklei-
tung in 17498 Neuenkirchen
Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/12/10
Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994

Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen Anlage ent-
sprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises
Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
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Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste das Recht, in eigener Verantwor-
tung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den
Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern
durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden
entstehen. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist
jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen

Sprechtag des Bürgerbeauftragten 
in Anklam

Der Bürgerbeauftragte des Landes Bernd Schubert ist am 9. Ju-
ni 2010 in Anklam. Jeder Bürger hat an diesem Tag die Mög-
lichkeit, seine Anliegen mündlich vorzutragen. Der Sprechtag
“ndet im Landratsamt Ostvorpommern, Demminer Straße 71 -
74 in Anklam statt. Die Bürger werden um telefonische Anmel-
dung an das Büro des Bürgerbeauftragten, Schloßstraße 1,
19053 Schwerin, Telefon 0385/5252709, gebeten.
Der Bürgerbeauftragte unterstützt Bürgerinnen und Bürger in
verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Lan-
desregierung und den sonstigen Behörden und Ämtern im
Land. Zu seinen Aufgaben gehören auch die Beratung in sozialen
Fragen und die Wahrnehmung der Belange behinderter Men-
schen. Der Bürgerbeauftragte kann dem Landtag, der Landesre-
gierung sowie den Kommunen Vorschläge der Bürger unterbrei-
ten. Nicht eingreifen darf er in Gerichtsverfahren und in
privatrechtliche Streitigkeiten. Jedermann kann die Unterstützung
durch den Bürgerbeauftragten unentgeltlich in Anspruch nehmen.
Der Bürgerbeauftragte wurde im Dezember 2006 vom Landtag
Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Die Amtszeit beträgt sechs
Jahre. Er ist in der Ausübung seines Amtes unabhängig.

Begegnungsstätte für psychisch kranke
Menschen

Breite Straße 21 c, Telefon 03836/201507

Veranstaltungsplan Mai 2010

Montag, 03.05.10 
15.00 - 18.00 Uhr ŒAlle Neune•

Wir haben Spaß und gute Laune auf der
Kegelbahn, im Sportforum Wolgast!
Ansprechpartner : Herr Baumann

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Wasserversorgung des
Zweckverbandes Wasser/Abwasser Boddenküste vom
08.06.2004 (Gebührensatzung Wasser ZWAB) 
lesen Sie auf Seite 30.

Mittwoch, 05.05.10 
15.00 - 18.00 Uhr Spielenachmittag

Wir treffen uns in der Begegnungsstätte und
haben viel Spaß bei Brettspielen und mehr.
Ansprechpartner : Herr Baumann

Montag, 10.05.10 
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung 

Der Bürgermeister der Stadt Wolgast 
Herr Weigler besucht unsere Tages- und
Begegnungsstätte
Ansprechpartner : Herr Baumann

Mittwoch, 12.05.10 
15.00 - 18.00 Uhr Kreativnachmittag

Es werden kleine Basteleien hergestellt.
Ansprechpartner : Herr Baumann

Montag, 17.05.10 
15.00 - 18.00 Uhr Kreativnachmittag 

Wir beenden unsere angefangenen Pro-
jekte und können diese für einen kleinen
Obolus erwerben 
Ansprechpartner : Herr Baumann

Mittwoch, 19.05.10 
15.00 - 18.00 Uhr Pfingstkaffee

Gemütlicher Plausch bei Kaffee und Kuchen 
Ansprechpartner: Herr Baumann

Mittwoch, 26.05.10 
15.00 - 18.00 Uhr Sport frei• - Rückenschule

In unseren Räumlichkeiten tun wir etwas
für uns und unseren Rücken
Ansprechpartner : Herr Baumann

Montag, 31.05.10 
15.00 - 18.00 Uhr Vorsommerlicher Spaziergang entlang

des Peeneufers
Ansprechpartner : Herr Baumann 

Bullerbü e. V.
Veranstaltungskalender Mai/Juni/Juli 2010

Anerkannter freier Träger der Jugendhilfe in OVP
Der Bullerbü e. V. bietet in den Monaten
Mai/Juni/Juli/August für Erzieherinnen und Tagesp”egeper-
sonen folgende Fortbildungen an:
€ G 13-10 05.05.2010 

Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen
€ L 05-10 06./07.05.2010 

Es war einmal! Ein geheimes Lebensdrehbuch
€ G 14-10 08.05.2010 

Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen
€ G 15-10 29.05.2010 

(Vor) Lesevergnügen für die Allerkleinsten
€ L 07-10 29.05.2010 

Anleitung von Praktikantinnen
€ G 16-10 02./03.06.2010 

Mit Eltern reden....Aber gerne!
€ L 08-10 04./05.06.2010 

Der Computer, mein Freund
€ G 17-10 17.06.2010 

Spiele & Übungen z. Entwicklung emotion. Kompetenz
€ G 18-10 19.06.2010 

Gesunde Ernährung
€ L 09-10 26.06.2010 

Reise nach Afrika
€ G 20-10 01.07.2010 

Die kleinen Klimaschützerinnen von Morgen
€ G 21-10 03.07.2010 

Eltern-Kind Erleben
€ L 10-10 27.08.2010 

Zusammenarbeit Schule und Hort
Außerdem bietet der Bullerbü e. V., anerkannter freier Trä-
ger der Jugendhilfe in OVP, in den Vereinsräumen Bahn-
hofstraße 44/45 einen monatlichen Gesprächs-
kreis/Elternabend zum Thema ŒErziehen wir unsere Kinder
nach Jungen und Mädchen?• an:
Kinder erziehen ist (k)ein Kinderspiel - zumal, wenn es um
Mädchen und Jungen geht. Eltern und Pädagoginnen werden
immer wieder mit vielen Fragen konfrontiert:

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 22.
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Wie erziehen wir unsere Kinder? Gehen wir mit Mädchen an-
ders um als mit Jungen, wenn ja, warum? Haben Mädchen und
Jungen unterschiedliche Bedürfnisse? Welche Rollen spielen
wir als Frauen und Männer, Mütter und Väter in der Geschlech-
tererziehung?
In einem einmal monatlich statt“ndenden Gesprächskreis
möchten wir diesen und anderen Fragen nachgehen, dabei
steht die alltägliche Lebens- und Erfahrungswelt im Mittelpunkt.
Es wird keine Rezepte für gelingende Erziehung geben, aber
die Gelegenheit sich auszutauschen und von den Erfahrungen
anderer zu pro“tieren.

Termine: 26.05.2010, 23.06.2010, 21.07.2010, 25.08.2010,
22.09.2010, 27.10.2010, 24.11.2010, 15.12.2010 jeweils von
18.30 bis 20.00 Uhr.
Der monatliche Gesprächkreis ist kostenfrei.
Weitere Informationen und Anmeldungen unter:
03834/332061 (Büro), 03834/332627 (Fax),
www.bullerbü.net, E-Mail bullerbue-mv@freenet.de
Postadresse: Bullerbü e. V., Bahnhofstraße 44/45, 17489
Greifswald
Dienstags bietet der Bullerbü e. V. von 15.30 Uhr bis 17.30
Uhr die Krabbelgruppe ŒKinderquatsch• für Mütter;,Väter
und Kinder von 0 - 1 Jahr an.
Kontakt: 03834/351705 (Michael Zimmermann)

DRK-Kreisverband Ostvorpommern e. V.

Servicestelle Ehrenamt
Ravelinstraße 17 Tel.: 03971/200320
17389 Anklam Fax: 03971/240004
www.drk-ovp.de E-Mail: servicestelle@drk-ovp.de

ŒEhrenamtlich• bedeutet bei uns:
ohne Geld, aber nicht umsonst !

Auch Sie können dabei sein! 
Kommen Sie doch einfach mal vorbei! 
Wir würden uns freuen, 
wenn Sie bald zu uns gehören würden.
Wir brauchen Sie!

DRK-Lehrgang für PKW - Führerschein
Der nächsten LSM-Lehrgänge (Lebensrettende Sofortmaßnah-
men) “nden
in Anklam: am 29. Mai 2010 - ohne Voranmeldung

DRK-Geschäftsstelle, Ravelinstraße 17
(Schulungsraum)

in Wolgast: am 8. Mai, 29. Mai und 8. Mai 2010 - mit
Voranmeldung 
DRK-Geschäftsstelle, Karriner Straße 4

in Greifswald: am 8. Mai, 29. Mai und 5. Juni 2010 - mit
Voranmeldung
DRK-Bildungszentrum, 
Spiegelsdorfer Wende 3 Haus 5

jeweils in der Zeit von 9.00 bis 14.30 Uhr statt.
Anmeldungen unter:
Telefon: 03834/822839 oder 
E-Mail: Bildungszentrum@drk-ovp.de 

Spende Blut beim DRK 
Die nächsten DRK-Blutspendeaktionen im Landkreis Ostvor-
pommern “nden 
in Anklam: am 27. Mai und 10. Juni 2010 von 14.30

bis 18.30 Uhr 
in der DRK-Geschäftsstelle, Ravelinstraße 17 
am 19. Mai 2010 von 14.30 bis 18.30 Uhr 
in der Volks- und Raiffeisenbank, Markt 

in Greifswald: am 19. Mai 2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr
bei der Volks- und Raiffeisenbank, Stein-
becker Straße

in Kölpinsee: am 27. Mai 2010 von 14.30 bis 18.30 Uhr
im ŒHaus des Gastes•, Strandstraße 23

statt.
Blut spenden kann jeder gesunde Mensch im Alter von 18 bis
68 Jahren, Erstspender bis 60 Jahre. Bitte Personalausweis
mitbringen!

Blutspenderehrung beim Landkreis

Im Landkreis Ostvorpommern führte der DRK-Blutspendedienst
im Jahr 2009 63 Blutspendetermine durch. 1947 Blutspender
halfen mit ihrer Spende Kranken und Verletzten. Der DRK-
Blutspendedienst versorgt Krankenhäuser und Arztpraxen in
der Region mit Blut und Blutbestandteilen. Der Bedarf an Spen-
derblut steigt ständig! Es ist wichtig, Blut zu spenden, um drin-
gend notwendige Operationen durchführen zu können sowie
Unfallopfer und Kranke zu versorgen.
Viermal im Jahr kann ein Mensch im Alter zwischen 18 und 68
Jahren Blut spenden.
Für 50 Blutspenden muss man seit mindestens 13 Jahren re-
gelmäßig zur Blutspende gehen, für 75 Blutspenden seit 18
Jahren und für 100 Blutspenden seit 25 Jahren. 
Am 1. April 2010 wurden diese langjährigen Blutspender für ihre
Spendenbereitschaft durch die Landrätin des Landkreises Ostvor-
pommern, Dr. Barbara Syrbe, und den Vorsitzenden des DRK-
Kreisverbandes Ostvorpommern, Prof. Dr. Rolf Hornei, geehrt.
16 der eingeladenen 19 Blutspender nahmen an der Veranstal-
tung teil. Als Vertreterin des DRK-Blutspendedienstes unter-
stützte Frau Voellmer diese Veranstaltung.
Prof. Dr. Hornei begrüßte die Anwesenden und dankte den Spen-
dern für ihre langjährige Blutspende. Anschließend überreichten
Dr. Syrbe und Prof. Dr. Hornei die Urkunden und Spangen für

- 50 unentgeltliche Blutspenden an:
Vera Heymann, Anette Oelschläger, Heike Schalau, Si-
grid Söpp, Norbert Hedke, Wolfgang Kasten, Wolfgang
Schwerin und Christian Volkmann,

- 75 unentgeltliche Blutspenden an:
Sabine Dollerschell, Magrid Freude, Birgit Garz, Martina
Kretzmann und Roland Heidemann sowie

- 100 unentgeltliche Blutspenden an:
Bettina Wegner, Roland Brunzel und Kurt Holtz.

An dieser Veranstaltung konnten Andreas Nack, Bernd Sabin
(50 Blutspenden) und Gerhard Senftleben (75 Blutspenden)
leider nicht teilnehmen. 

DANKE für Ihre Blutspende!

Das Freiwilligenzentrum Anklam

Möchten Sie freiwillig und 
ehrenamtlich etwas tun?
€ Die ŒKleeblattschule• sucht Freiwillige zur Gründung von In-

teressengemeinschaften für:
- sportliche Aktivitäten 
- leiten eines Schattentheaters
- vermitteln der plattdeutschen Sprache

€ Betreuung von Senioren
€ Unterstützung bei der Betreuung von Vorschulkindern 
€ Begleitung und Kommunikation psychisch kranker Kin-

der/Jugendlicher,
€ Der Umsonstladen sucht Freiwillige die nachmittags oder

gelegentlich am Wochenende den Laden öffnen

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 24.






























